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Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

(1)  Die Gesellschaft führt die Firma E.ON AG. Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.

 

(2)   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Gegenstand des Unternehmens 

§ 2 

(1)  Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (vornehmlich 

Strom und Gas) und mit Wasser sowie die Erbringung von Entsorgungs-

dienstleistungen. 

Die Tätigkeit kann sich auf die Erzeugung bzw. die Gewinnung, die Übertra-

gung bzw. den Transport, den Erwerb, den Vertrieb und den Handel erstre-

cken. Es können Anlagen aller Art errichtet, erworben und betrieben sowie 

Dienstleistungen und Kooperationen aller Art vorgenommen werden. 

(2)  Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, Gesellschaften in den Geschäfts-

bereichen Chemie, vornehmlich Spezial- und Bauchemie, Immobilien-

wirtschaft und Telekommunikation zu führen. 

(3)  Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1 bezeichneten oder verwandten 

Geschäftsbereichen selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsgesell-

schaften tätig werden. Sie ist zu allen Handlungen und Maßnahmen 

berechtigt, die mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder 

ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 

(4)  Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder 

sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensge-

genstände sich ganz oder teilweise auf die in Abs. 1 genannten Geschäfts-

bereiche erstrecken. Des Weiteren ist sie berechtigt, sich vornehmlich zur 

Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen jeder Art zu beteiligen. Sie kann 

Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter ein-

heitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung be-

schränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.
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Grundkapital und Aktien

§ 3 

(1)  Das Grundkapital beträgt 2.001.000.000,00 € und ist eingeteilt in 2.001.000.000  

Stück auf den Namen lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

(2)  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

27. April 2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 540.000.000 € 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stück-

aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

gemäß §§ 202 ff. AktG). Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist 

den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit 

auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt der 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals begebenen Teilschuldverschreibun-

gen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugs-

recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung des Wandel- oder Optionsrechts bzw. im Falle der Pflichtwandlung 

zustehen würde. 

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien in Höhe von bis 

zu zehn Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt der Ausgabe auszuschließen 

– allerdings nur insoweit, wie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion-

äre und unter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von einer Ermächti-

gung der Hauptversammlung zur Ausgabe von Teilschuldverschreibungen 

mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten einerseits und 

zur Veräußerung von Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptver-

sammlung zum Erwerb eigener Aktien erworben worden sind, andererseits 

nicht Gebrauch gemacht worden ist. Bei einem solchen Ausschluss des 

Bezugsrechts darf der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs 

nicht wesentlich unterschreiten. 

Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien an Personen, die in einem 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unter-

nehmen stehen, auszuschließen. Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Aktienaus-

gabe gegen Sacheinlagen auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
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Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 3 der Satzung nach voll-

ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und – 

falls das Genehmigte Kapital bis zum 27. April 2010 nicht oder nicht vollstän-

dig ausgenutzt worden ist – nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

(3)  Das Grundkapital ist um bis zu 175.000.000 € bedingt erhöht. Die bedingte Erhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Gläubiger von Teilschuldver-

schreibungen mit Wandelrechten bzw. Wandlungspflichten oder die Inhaber 

von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 30. April 2003 von der Gesellschaft oder von Gesellschaften begeben 

werden, an denen die erstgenannte Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

mit Mehrheit beteiligt ist, von ihren Wandel- bzw. Optionsrechten Gebrauch 

machen oder dies zur Erfüllung von Wandlungspflichten erforderlich ist und 

soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 

nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandel- bzw. Optionsrechten oder durch Wandlungspflichten entstehen, am 

Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 3 der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

§ 4 

(1)  Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneue-

rungsscheine bestimmt der Vorstand. 

(2)  Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien und Gewinnanteile 

ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforder-

lich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Es können 

Sammelurkunden über Aktien ausgestellt werden. 
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Organe der Gesellschaft 

§ 5 

Organe der Gesellschaft sind: 

1. der Vorstand, 

2. der Aufsichtsrat, 

3. die Hauptversammlung. 

Vorstand 

§ 6 

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Bestellung stellver-

tretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. Die Bestimmung der Anzahl der Mit-

glieder, ihre Bestellung und Abberufung erfolgt durch den Aufsichtsrat. 

§ 7 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder 

durch ein Vorstandsmitglied und einen Prokuristen. 

Aufsichtsrat 

§ 8 

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern.

 

(2)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die Zeit bis zur Beendigung der-

jenigen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in 

welchem gewählt wird, nicht mitgerechnet. 

(3)  Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen 

Mitglieds. 
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(4)  Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen niederlegen. 

§ 9 

(1) Der Aufsichtsrat wählt einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(2)  Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit 

aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

§ 10 

(1)  Der Aufsichtsrat hat nach den gesetzlichen Vorschriften den Vorstand bei 

seiner Geschäftsführung zu überwachen. 

(2)  Alle Angelegenheiten, mit denen der Vorstand die Hauptversammlung befas-

sen will, sind zuvor dem Aufsichtsrat zu unterbreiten. 

§ 11 

(1)  Der Aufsichtsrat wird durch schriftliche Einladungen des Vorsitzenden oder 

seines Stellvertreters unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und der 

Zeit der Sitzung berufen. In dringenden Fällen kann mündlich, fernmündlich, 

per Telefax oder über elektronische Medien einberufen werden. 

(2)  Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat zu berufen, wenn dies von 

einem Mitglied des Aufsichtsrats oder von dem Vorstand beantragt wird. 

§ 12 

(1)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind 

und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu beste-

hen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 

(2)  Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfas-

sung teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 

Stimmabgaben überreichen lassen. 
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(3)  Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. 

(4)  Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer 

erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmen-

gleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 

des Aktiengesetzes ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwen-

den. Dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu. Der Vorsitzende 

bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung. Er entscheidet 

bei Stimmengleichheit, ob eine erneute Abstimmung in derselben Sitzung 

erfolgt. 

(5)  Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zu 

unterzeichnen ist. 

§ 13 

(1)  Beschlüsse des Aufsichtsrats können auch durch Einholung schriftlicher oder 

fernmündlicher Stimmabgaben sowie durch Übermittlung per Telefax oder 

über elektronische Medien gefasst werden. Das Ergebnis hat der Vorsitzende 

in einer Niederschrift festzustellen. 

(2)  Die Bestimmungen über die mündliche Stimmabgabe finden entsprechende 

Anwendung. 

§ 14 

Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden in dessen Namen vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats oder seinem Stellvertreter abgegeben. 

§ 15 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, 

zu denen auch die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, für 

jedes Geschäftsjahr eine feste Vergütung in Höhe von 55.000,00 €. Daneben 

erhalten sie – vorbehaltlich der Gewährleistung der Ausschüttung einer Divi-

dende an die Aktionäre der Gesellschaft in Höhe von mindestens vier 
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Prozent des Grundkapitals – für jedes Geschäftsjahr eine variable Vergütung 

in Höhe von 345 € für je 0,01 € Dividende, die über 3 1/3 Cent € je Stückaktie 

hinaus für das abgelaufene Geschäftsjahr an die Aktionäre ausgeschüttet 

wird, und eine weitere variable Vergütung in Höhe von 210 € für jede 0,01 €, 

um die der Durchschnitt der im Geschäftsbericht der Gesellschaft im Ein-

klang mit den jeweils anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften ausge-

wiesenen Ergebnisse je Aktie (Anteil der Gesellschafter der E.ON AG) aus 

Konzernüberschuss für die letzten drei abgelaufenen Geschäftsjahre den 

Betrag von 76 2/3 Cent € übersteigt. 

Sofern die Durchschnittsbildung die Geschäftsjahre 2006 oder 2007 umfasst, 

ist für diese Jahre das Ergebnis je Aktie aus Konzernüberschuss mit jeweils 

einem Drittel des tatsächlichen Wertes anzusetzen. Mitglieder des Auf-

sichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden angefangenen 

Monat ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige Vergütung. Die feste Vergütung ist 

zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die variablen Vergütungen sind zahl-

bar nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglie-

der des Aufsichtsrats für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr entscheidet. 

(2)  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält insgesamt das Dreifache, sein Stell-

vertreter und jeder Vorsitzende eines Aufsichtsratsausschusses jeweils insge-

samt das Doppelte und jedes Mitglied eines Ausschusses insgesamt das 

Anderthalbfache der Vergütung. Die Mitgliedschaft im Nominierungsaus-

schuss bleibt unberücksichtigt.

(3)  Weiterhin erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für ihre Teilnahme an den 

Sitzungen des Aufsichtsrats und der Aufsichtsratsausschüsse ein Sitzungs-

geld von 1.000,00 € je Tag der Sitzung. Für Sitzungen des Nominierungs-

ausschusses wird kein Sitzungsgeld gewährt.

(4)  Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine Haft-

pflichtversicherung abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der 

Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 
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Hauptversammlung 

§ 16 

Die Hauptversammlung wird mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen 

Ablauf sich die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben (vgl. § 18), 

vom Vorstand oder in den im Gesetz vorgeschriebenen Fällen vom Aufsichtsrat 

einberufen. 

§ 17 

Der Ort der Hauptversammlung ist der Sitz der Gesellschaft oder eine andere 

deutsche Großstadt. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand im Einverneh-

men mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats. 

§ 18 

(1)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet 

und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. 

(2)  Die Anmeldung zur Teilnahme an jeder Hauptversammlung muss der Gesell-

schaft spätestens am letzten Tag der gesetzlichen Anmeldefrist unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Die Einzelheiten 

werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung in den 

Gesellschaftsblättern bekannt gemacht.

§ 19 

(1)  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-

rats. Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats abwesend oder aus anderen Grün-

den an der Übernahme des Vorsitzes in der Hauptversammlung gehindert, 

übernimmt ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz in 

der Hauptversammlung, in Ermangelung einer solchen Bestimmung oder im 

Fall der Hinderung des insofern bestimmten Mitglieds an der Übernahme 

des Vorsitzes in der Hauptversammlung ein anderes vom Aufsichtsrat 

bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats.
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(2)  Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen und ent-

scheidet über die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände. Er bestimmt 

Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen. Wenn dies in der Einladung 

zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Vorsitzende der Hauptver-

sammlung die Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung auch 

über elektronische oder andere Medien zulassen. 

(3)  Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann das Frage- und Rederecht der 

Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, 

zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitli-

chen Rahmen sowohl des Versammlungsverlaufs als auch der Aussprache zu 

den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags 

angemessen festzusetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- 

und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter 

zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sach-

gerechten Kriterien entscheiden. 

§ 20 

(1)  Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten 

können schriftlich, per Telefax oder auf einem von der Gesellschaft näher zu 

bestimmenden elektronischen Weg erteilt werden. Die Einzelheiten für eine 

elektronische Vollmachtserteilung werden zusammen mit der Einberufung 

der Hauptversammlung in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht. 

(2)  Bei Zweifeln über die Gültigkeit der Vollmacht entscheidet der Vorsitzende 

der Hauptversammlung. 

§ 21 

(1)  Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehr-

heit und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapital-

mehrheit gefasst, falls nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas 

anderes vorschreibt. 

(2)  Entfällt bei Wahlen auf niemanden die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden 

größten Stimmenzahlen zugefallen sind. 
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(3) In der Hauptversammlung gewährt eine Aktie eine Stimme. 

Jahresabschluss und Gewinnverteilung 

§ 22 

(1)  Die alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist von acht Monaten zur Entge-

gennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat 

gebilligten Konzernabschlusses oder in den im Gesetz vorgesehenen Fällen 

zur Feststellung des Jahresabschlusses sowie zur Beschlussfassung über die 

Gewinnverwendung stattfindende Hauptversammlung beschließt auch über 

die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats und die Wahl des 

Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung). 

(2)  Die Hauptversammlung kann bei der Beschlussfassung über die Verwendung 

des Bilanzgewinns anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine 

Sachausschüttung beschließen. 

Bekanntmachungen und Informationsübermittlung

§ 23 

(1)  Alle Bekanntmachungen erfolgen in den durch Gesetz oder Verordnung 

vorgeschriebenen Anzeigemitteln. 

(2)  Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere dürfen auch im 

Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.

Schlussbestimmungen 

§ 24 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Satzungsänderungen zu beschließen, die nur die 

Fassung betreffen. 
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